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Öffnungszeiten: 

Gemeindeverwaltung, Standesamt, Meldeamt, Gewerbeamt: 

Mo: 9.00-11.30 u. 13.00- 15.30; Di +Do: 9.00-11.30 u. 13.00- 17.30; Mi u. Fr: geschlossen  

Sprechtag des Bürgermeister: Dienstag 9.00-11.30 und 13.00-17.30 
 

 

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner unserer Gemeinde Erlau! 
 

Am 07.06.2009 haben Sie mich mit großer Mehrheit zu Ihrem Bürgermeister gewählt. 

Für das Vertrauen, dass Sie in mich setzen, möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken, insbesondere 

auch bei all denen, die mich bei den Wahlvorbereitungen unterstützten, vor allem bei meiner Familie und 

besonders bei meiner Frau. 

Bedanken möchte ich mich auch bei Jürgen Kunath und dem Gemeinderat, die mich in meinem Vorhaben 

bestärkten. 

Es steht ein sicheres Fundament für den weiteren Aufbau unserer Gemeinde. Mit den gewählten Gemeinderäten 

und der Gemeindeverwaltung gemeinsam möchte ich Projekte fortführen und neue erschließen. Die 

kontinuierliche Entwicklung aller Ortsteile wird auch für den neuen Gemeinderat Priorität haben. Die 

Gestaltung des ländlichen Raumes, die weitere Entwicklung zu einer familienfreundlichen Gemeinde für alle 

Altersstrukturen und die Erhaltung des dörflichen Charakters unserer Gemeinde Erlau sind Ziele, die wir nicht 

aus den Augen verlieren dürfen. 

Das Gemeinschaftsverhältnis ist für das Zusammenwachsen aller Einwohner wichtig. Egal, ob sie hier geboren 

wurden oder später zu gezogen sind. Ein Verbindungselement dazu sind auch unsere vielschichtigen aktiven 

Vereine in den Ortsteilen. Nutzen Sie die Mºglichkeiten, die vorhanden sind, um noch besser miteinander Ăins 

Gesprªchñ zu kommen und mit zu tun. 

Die Feuerwehren sind überall zur Stelle wo schnelle Hilfe nötig ist. In solch eine Notlage kann jeder kommen, 

deshalb schätze ich den Einsatz, die Erfahrung aller Kameraden. 

Die Zusammenarbeit mit Handwerk, Gewerbe und Landwirtschaft soll ein weiteres Ziel meiner Arbeit sein. Um 

unsere Schulen und Kindergärten weiter mit Leben zu erfüllen, ist es sehr wichtig, möglichst viele Arbeitsplätze 

in unserer Gemeinde zu schaffen und zu erhalten. 

Viele neue Aufgaben werden sich mit der Zeit stellen. Deren Lösung können wir nur gemeinsam auf den Weg 

bringen. Eine Demokratie lebt von den Menschen, die mitgestalten wollen.  

Dazu lade ich Sie alle herzlich ein. 

 

Ihr Bürgermeister 

Wolfgang Ahnert 
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Liebe Einwohner, 
mit dem 16. Juli 2009 endet meine 19-jährige Amtszeit als Bürgermeister der Gemeinde Erlau. 

Wir können auf eine gute Infrastruktur , auf hervorragende Kindergärten, eine ordentliche Grundschule, sanierte 

Turnhallen, gut ausgerüstete Feuerwehren hinweisen. 

Wir haben es gemeinsam geschafft. 

Ich übergebe eine schuldenfreie Gemeinde mit einem soliden Fundament. 

 

Mein Dank richtet sich an alle Einwohner, die mich in diesen 19 Jahren mit Rat und Tat begleitet haben. 

Mein Dank gilt auch meiner Familie, die vom ersten Tag bis zum 16. Juli mir zur Seite stand. 

 

Ich wünsche der Gemeinde und allen Einwohnern für die Zukunft viel Erfolg und Glück. 

 

Ihr  

Jürgen Kunath 

Bürgermeister i.R. 
 

Bekanntmachung der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Erlau 

nach §14 Abs. 2 SächsKitaG 
1. Kindertageseinrichtungen 
 

1.1 Betriebskosten je Platz und Monat, Zusammensetzung der Betriebskosten 

 

 Betriebskosten je Platz 

Krippe 9 h 

in ú 

Kindergarten 9 h 

in ú 

Hort 6 h 

in ú 
Erforderlich  Personalkosten 

616,28 284,43 166,39 

Erforderlich  Sachkosten 
145,84   67,31   39,38 

Erforderlich  Betriebskosten 762,12 351,74 205,77 

Geringeren Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige Betriebskosten. 

(z.B. 6h-Betreuung im Kindergarten = 2/3 der erforderlichen Betriebskosten für 9h) 

1.2.  Deckung der Betriebskosten je Platz und Monat  
 

 Krippe 9 h Kindergarten 9 h Hort 6 h 

Landeszuschuss 

 
150,00 150,00 100,00 

Elternbeitrag  (ungekürzt) 150,00   89,00   55,20 

Gemeinde Erlau  

(inkl. Eigenanteil freier 

Träger) 

462,12  112,74   50,57 

 

1.3.  Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete und Personalkostenumlagen 

1.3.1.  Aufwendungen für alle Einrichtungen gesamt je Monat 
 

 Aufwendungen  in ú 

Abschreibung 

 
2.960,00 

Zinsen 

 
3.681,00 

Miete + Personalkostenumlagen 

 
- 

Gesamt 

 
6.641,00 

 

1.3.2.  Aufwendungen je Platz und Monat 
 

 Krippe 9 h in ú Kindergarten 9 h in ú Hort 6 h in ú 

Gesamt 

 
    98,60    45,51   26,62 



Seite 3 

In seiner 49. Sitzung fasste der Gemeinderat folgende Beschlüsse: 
 

Beschluss Nr. 238/04: 
Der Gemeinderat Erlau hebt den Beschluss Nr. 223/04 vom 26. Mai 2009 auf. 

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich 
 

Beschluss Nr. 239/04: 
Der Gemeinderat Erlau stimmt einer Benutzung des ĂS¿dlichen Querwegesñ zur Errichtung von zwei 

Windkraftanlagen auf dem Flurstück 378 Gemarkung Erlau durch die  

Fa. Energieanlagen Bündig zu. 

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich 
 

In seiner 1. Sitzung, und letzte Sitzung unter Leitung von Bürgermeister Kunath, fasste der Gemeinderat 

folgende Beschlüsse: 
 

Beschluss Nr.: 1/09 

Die Gemeinde Erlau erwirbt das Flurstück 329a Gemarkung Lauenhain mit einer Größe von 5.320 qm zum 

Preis von 5.320 ú 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 

Beschluss Nr.: 2/09 

Die Gemeinde Erlau erwirbt eine Teilfläche von 199 qm aus dem Flurstück 239/8 der Gemarkung Naundorf 

zum Preis von 199,00 ú 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 

Beschluss Nr.: 3/09 

Die Gemeinde Erlau überträgt die Bauleistung für die biologischen Kläranlagen, Gemeindeamt  Crossen; 

Landgasthof Crossen; Kindertagesstätte Milkau; Ortsfeuerwehr Milkau; Sportplatz Milkau; zum Gesamtbetrag 

von 103.272,82 ú nach vorrausgegangener Ausschreibung durch den ZWA Hainichen, gemªÇ Angebot, an die 

Fa. Alfons Lenz in Frankenberg. 

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich 
 

Beschluss Nr.: 4/09 

Die Gemeinde Erlau beauftragt die Fa. Wolff GmbH, Erlau OT Milkau, mit der Auswechslung von 80 m Kanal 

in der ĂKirchstraÇeñ im OT Milkau zum Angebotspreis in Hºhe von 15.206,06 ú. 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 

Beschluss Nr.: 5/09 

Die Gemeinde Erlau beauftragt die Fa. ATS GmbH aus Chemnitz mit der Bauleistung ĂWirtschaftsweg Arraser 

Straße-Schafgasseñ 2.BA, von Station 0+273 m bis 1 km+278 m zum Angebotspreis in Hºhe von 148,680,96 ú. 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 

Beschluss Nr.: 6/09 

Die Gemeinde Erlau beauftragt die Fa. Metallbau-Bahrmann,ErlauOT Crossen, mit der Bauleistung 

ĂRettungstreppe Kita Erlauñ zum Angebotspreis von 28.170,25 ú. 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 

Beschluss Nr.: 7/09 

Die Bauleistung ĂErweiterung Feuerwehergerªtehaus Milkauñ (Zimmererarbeiten) in Erlau OT Milkau, wird, 

vorbehaltlich der Erbringung von Eigenleistung durch die Kameraden der OFw Milkau, an die Fa. Matthias 

Lorenz, Seelitz OT Kolkau, zum  Angebotspreis von 28.665,43 ú vergeben.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 

Elternstammtisch 
 

Terminänderung: vom 4.September 2008 verlegt auf 8. Oktober 2008, 16.00 ï 17.30 Uhr in der Kita 

Milkau - mit Kinderbetreuung  

 

Thema: ĂGehirngerecht Lernen ï in allen Bereichenñ 

é.nicht nur in Bezug auf ĂMatheñ, mit Spielanleitungen, ĂZaubertricksñ und praktischen Anleitungen 

é als Aufbauseminar zum Juni- Stammtisch, aber auch für Neueinsteiger geeignet und empfohlen!!! 
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Bekanntmachung 
über die Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis 

und die Erteilung von Wahlscheinen 
für die Wahl zum Sächsischen Landtag am 30. August 2009 

I  Am 30. August 2009 findet die Wahl zum 5. Sächsischen Landtag statt. Wählen kann nur, wer in das 
Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

II Das Wählerverzeichnis für die Gemeinde Erlau wird in der Zeit vom 10. August bis 14. August 2009 während der 
üblichen Dienststunden in der Gemeindeverwaltung Erlau, Niedercrossen 45, 09306 Erlau,  
Mo: 9.00-11.30 u. 13.00- 15.30; Di +Do: 9.00-11.30 u. 13.00- 17.30;  Fr: 9.00-12.00 Uhr 

  

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereit gehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Will ein Wahlberechtigter die Daten von 
anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen, muss er Tatsachen glaubhaft machen, aus denen 
sich die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung 
besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 34 
des Sächsischen Meldegesetzes eingetragen ist. 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät 
möglich. 

III  Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der Zeit der Einsichtnahme, spätestens 
am 14. August 2009 bis 12.00 Uhr bei der Gemeinde Erlau 

 
Einspruch einlegen. 

Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. IV Wahlberechtigte, die in 
das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 09. August 2009 eine Wahlbenachrichtigung. Wer 
keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das 
Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
Wahlberechtigte, die auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

V Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im 
Wahlkreis 

 
          21 Mittweida 1 

   

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 
VI Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

1.  ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter ohne die Angabe von Gründen, 
2. ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
a)  wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist für die Aufnahme in das Wählerverzeichnis 
(09. August 2009) oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis (14. August 2009) versäumt hat, 

b)  wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf dieser Fristen entstanden ist, 
c)  wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss des 
Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde gelangt ist. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis 
eingetragenen Wahlberechtigten bis 28. August 2009, 16.00 Uhr, bei der Gemeinde mündlich, schriftlich oder per E-
Mail beantragt werden. In dem Antrag sind Familienname, Vorname, die genaue Anschrift des Wahlberechtigten sowie 
sein Geburtsdatum anzugeben. Die Mitteilung der Wählerverzeichnisnummer (siehe Wahlbenachrichtigung) erleichtert 
die Bearbeitung. Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können den Antrag noch bis zum 
Wahltag, 13.00 Uhr, stellen. Das Gleiche gilt, wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Wahlraum nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann. Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, 
dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein 
neuer Wahlschein erteilt werden. Wer einenAntrag  stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe 
einer anderen Person bedienen. 

VII Zusammen mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
- einen amtlichen grünen Wahlumschlag, 

- einen amtlichen gelben Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist,  
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zum 
Empfang der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und der Bevollmächtigte sich 
ausweisen kann.  

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die auf 
dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 16.00 Uhr eingeht. 
Er kann dort auch abgegeben werden. Der Wahlbrief wird im Bereich der Deutschen Post AG ohne besondere 
Versendungsform unentgeltlich befördert.  

Erlau, den 20. 07. 2009   gez.: Ahnert 

                 Bürgermeister 
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Wahlbekanntmachung 
1. Am 30. August 2009 findet die Wahl zum 5. Sächsischen Landtag statt. Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.  
2. Die Gemeinde ist in folgende ___4________ Wahlbezirke eingeteilt:

2)
 

   
 Wahlbezirk 140: Crossen                    Wahlraum:          Niedercrossen 45 (Gemeinde/Arztpraxis) 

 Wahlbezirk 141: Erlau     Wahlraum:  Rochlitzer Straße 48 (Grundschule) 
 Wahlbezirk 142: Milkau, Naundorf, Neugepülzig, Sachsendorf, Theesdorf 
       Wahlraum:          Schönfelder Straße 21 a (Turnhalle) 
 
 Wahlbezirk 143. Schweikershain, Beerwalde   Wahlraum:  Zur Mühle 2 (Förderschule) 
 Wahlbezirk 909: Briefwahl   Wahlraum:  Niedercrossen 45 (Gemeindeverwaltung) 
 
In der Wahlbenachrichtigung, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 3. August 2009 bis 
9. August 2009 übersandt worden ist, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte wählen kann. 

Der Briefwahlvorstand/Die Briefwahlvorstände tritt/treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 17.00 Uhr im 
Gemeindeamt, Niedercrossen 45, 09306 Erlau  zusammen. 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er 
eingetragen ist. 
Der Wähler hat zur Wahl die Wahlbenachrichtigung und/oder seinen Personalausweis oder Reisepass mitzubringen. 
Die Wahlbenachrichtigung wird bei der Wahl auf Verlangen abgegeben. 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel 
ausgehändigt. 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
a) für die Wahl im Wahlkreis die Namen der Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der 

Partei und deren Kurzbezeichnung, sofern sie eine solche verwendet, bei anderen Kreiswahlvorschlägen unter 
Angabe des Kennworts und rechts vom Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung. 

b) für die Wahl nach Landeslisten die Bezeichnung der Parteien und gegebenenfalls deren Kurzbezeichnung sowie 
jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung 
einen Kreis für die Kennzeichnung. 

Jeder Wähler hat eine Direkt- und eine Listenstimme. Das Stärkeverhältnis der Parteien im Sächsischen Landtag 
berechnet sich allein aus der Anzahl der Listenstimmen. Der Wähler gibt 
a) seine Direktstimme zur Wahl des Wahlkreisabgeordneten ab, indem er auf dem linken Teil seines Stimmzettels 

durch ein in den Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie 
gelten soll, und  

b) seine Listenstimme zur Wahl der Landesliste einer Partei ab, indem er auf dem rechten Teil des Stimmzettels 
durch ein in den Kreis gesetztes Kreuz oder in anderer Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie 
gelten soll. 

Der Stimmzettel muss vom Wähler in der Wahlzelle des Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und so 
gefaltet werden, dass die Stimmabgabe von außen nicht erkennbar ist. 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss daran erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses sind 
öffentlich. Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum, soweit dies ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl in dem Wahlkreis, für den der Wahlschein ausgestellt ist 
 a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 
 b) durch Briefwahl 
 teilnehmen. 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Wahlumschlag) und 
dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersenden, 
dass er dort spätestens am Wahltag bis 16.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle 
abgegeben werden. 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Stimmrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. 
 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches). 
 
Erlau, den 20.07.2009   gez.:Ahnert  
                 Bürgermeister  
 

Bekanntmachung 

 
Die Sprechstunde des Bürgermeisters wird vom 

Dienstag den 28.07.2009 auf Donnerstag den 

30.07.2009 verlegt. 

 

     Ahnert 

Bürgermeister 

Bekanntmachung 
Die Anmeldung der Schulanfänger für das Schuljahr 

2010/11 findet am 25.August 2009, von 14.00 bis 

17.00Uhr in der Grundschule Erlau,  

Rochlitzer Straße 48, statt. 

   Ch.  Kunath 

   Schulleiterin 
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Auszahlung Baby-Begr¿Çungsgeld 1. Juli 2009 im Standesamt ĂAlte M¿hleñ 
 

 
 

12 Babys waren mit den Eltern anwesend: 
vorn von links in den Babyschalen schlummern: Sharon  und Chayenne Eulitz, Mia-Sophie Hoffmann 

und Horatio Müller, dahinter von links: Clara Böhm,  Hanna und Lilli Knipping, Justus Ahnert, Emily 

Schumann, Emily Lichtenfeld, Tim Neubert und Jonny Walter 
 

    
 

       
Standesamt ĂAlte M¿hleñ OT Schweikershain  Trausaal oben und unten 

 

Vermietung 

2-Raum-Wohnung (46 m
2
) oder 3-Raum-Wohnung (71 m

2
) saniert mit Bad in 1. Etage, Oberboden und 

Stellplatz im OT Milkau, Tel.: 03737/45140 
 



Seite 7 
 

Feuerwehr Erlau  
 

Verkauf TSF-Ford Transit 
Die Gemeinde Erlau beabsichtigt den Verkauf, gegen Höchstgebot, eines Tragkraftspritzenfahrzeuges-TSF, 

Ford Transit. 

Dieses Löschfahrzeug befand sich bis November 2008 im Einsatz der Ortsfeuerwehr Beerwalde. Das Fahrzeug 

wird ohne Beladung und Funktechnik angeboten. Die Sondersignale sind vollständig, und funktionstüchtig. Der 

technische Zustand des Fahrzeuges, ist dem Alter entsprechend, mit ĂGutñ zu bewerten.  

TÜV und AU müssen neu erworben werden. Alle 6 Reifen befinden sich einem sehr guten Zustand (Profil und 

Alter). Außen weisen wenige, kleine Roststellen auf sein Alter von fast 40 Jahren hin. Im inneren ist der Ford 

nahezu im Originalzustand erhalten.  

Das Lºschfahrzeug ist in einem optisch ĂGutñ gepflegten Zustand.  

Weiterhin besteht die Möglichkeit, nach Absprache, das Fahrzeug zu besichtigen. 

Die Ausschreibungsfrist endet am  Freitag, den 14.08.2009, 12.00 Uhr. 

Bewerbungen, mit vollständiger Adresse, Gebot und Unterschrift, können in diesem Zeitraum, in der 

Gemeindeverwaltung Erlau 

 Niedercrossen 45 

 09306 Erlau  

Tel.: 03727/94580 

Fax:  03727/945820 

abgegeben werden. 

 

 
Foto: ¦bung am ĂStorlwaldñ in Schweikershain 

 

Bäume in Schweikershain - Kleiner Wissenstest zum Dorffest 2009 

 

Anlässlich des diesjährigen Dorffestes in Schweikershain hatte der Geringswalder Grafikdesigner 

Eberhard Heinicker zur Kunstausstellung auf dem Lindenhof elf Fotografiken von Bäumen aus Schweikershain 

ausgestellt.  

Im Rahmen eines Preisrätsels konnten die Besucher ihre Ortskunde testen und den Veranstaltern 

schriftlich mitteilen, auf welchem Grundstück bzw. an welcher Straße die Bäume stehen. 

Von insgesamt sieben Teilnehmern haben drei alle Standorte richtig benannt.  

Es handelt sich dabei um Niels Günther, Heiko Poppitz und Familie Kreter.  

Sie erhielten als Preis jeweils eine vom Künstler signierte Postkartenserie der ausgesellten Grafiken. 

Allen Teilnehmern des kleinen Wissenstestes sowie den Besuchern der Ausstellung und dem Dorfklub 

insgesamt herzlichen Dank. 

 

Die Veranstalter 


